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Seite 2131) haben sich Änderungen zu den Entfernungspauschalen ergeben, die nachfolgend 
in Fettdruck dargestellt sind. Das BMF-Schreiben vom 31. August 2009 (BStBl 2009 Teil I 
Seite 891) ist damit überholt. 
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Zur Ermittlung der Entfernungspauschalen wird im Einvernehmen mit den obersten Finanz-
behörden der Länder wie folgt Stellung genommen:  
 
1. Entfernungspauschale für die Wege zwischen Wohnung und regelmäßiger 

Arbeitsstätte (§ 9 Absatz 1 Satz 3 Nummer 4 und Absatz 2 EStG) 
 
1.1 Allgemeines 

 
Die Entfernungspauschale ist grundsätzlich unabhängig vom Verkehrsmittel zu 
gewähren. Ihrem Wesen als Pauschale entsprechend kommt es grundsätzlich 
nicht auf die Höhe der tatsächlichen Aufwendungen an. Unfallkosten können als 
außergewöhnliche Aufwendungen (§ 9 Absatz 1 Satz 1 EStG) jedoch neben der 
Entfernungspauschale berücksichtigt werden (siehe Tz. 4).  
 
Auch bei Benutzung öffentlicher Verkehrsmittel wird die Entfernungspauschale 
angesetzt. Übersteigen die Aufwendungen für die Benutzung öffentlicher Ver-
kehrsmittel den im Kalenderjahr insgesamt als Entfernungspauschale anzu-
setzenden Betrag, können diese übersteigenden Aufwendungen zusätzlich 
angesetzt werden (§ 9 Absatz  2 Satz 2 EStG; siehe auch unter Tz. 1.6).  
 
Beispiel 1: 
Ein Arbeitnehmer benutzt von Januar bis September (an 165 Arbeitstagen) für 
die Wege von seiner Wohnung zur 90 km entfernten regelmäßigen Arbeitsstätte 
und zurück den eigenen Kraftwagen. Dann verlegt er seinen Wohnsitz. Von der 
neuen Wohnung aus gelangt er ab Oktober (an 55 Arbeitstagen) zur nunmehr 
nur noch 5 km entfernten regelmäßigen Arbeitsstätte mit dem öffentlichen Bus. 
Hierfür entstehen ihm tatsächliche Kosten in Höhe von (3 x 70 Euro =) 
210 Euro. 
 
Für die Strecken mit dem eigenen Kraftwagen ergibt sich eine Entfernungspau-
schale von 165 Arbeitstagen x 90 km x 0,30 Euro = 4 455 Euro. Für die Strecke 
mit dem Bus errechnet sich eine Entfernungspauschale von 55 Arbeitstagen x 
5 km x 0,30 Euro = 83 Euro. Die insgesamt im Kalenderjahr anzusetzende 
Entfernungspauschale i. H. v. 4 538 Euro (4 455 + 83 Euro) ist anzusetzen, 
da die tatsächlich angefallenen Aufwendungen für die Nutzung der öffentli-
chen Verkehrsmittel (210 Euro) diese nicht übersteigen.  
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Beispiel 2:  
Ein Arbeitnehmer benutzt für die Fahrten von der Wohnung zur regelmä-
ßigen Arbeitsstätte den Bus und die Bahn. Die kürzeste benutzbare Stra-
ßenverbindung beträgt 20 km. Die Monatskarte für den Bus kostet 50 Euro 
und für die Bahn 65 Euro (= 115 Euro). 
Für das gesamte Kalenderjahr ergibt sich eine Entfernungspauschale von 
220 Tagen x 20 km x 0,30 Euro = 1 320 Euro. Die für die Nutzung von Bus 
und Bahn im Kalenderjahr angefallenen Aufwendungen betragen 
1 380 Euro (12 x 115 Euro). Da die tatsächlich angefallenen Kosten für die 
Benutzung der öffentlichen Verkehrsmittel die insgesamt im Kalenderjahr 
anzusetzende Entfernungspauschale übersteigen, kann der übersteigende 
Betrag zusätzlich angesetzt werden; insgesamt somit 1 380 Euro. 
 
Ausgenommen von der Entfernungspauschale sind Flugstrecken und Strecken 
mit steuerfreier Sammelbeförderung.  
 
Für Flugstrecken sind die tatsächlichen Aufwendungen anzusetzen (BFH vom 
26. März 2009, BStBl II Seite 724). Bei entgeltlicher Sammelbeförderung durch 
den Arbeitgeber sind die Aufwendungen des Arbeitnehmers ebenso als Wer-
bungskosten anzusetzen.  

 
 

 
1.2 Höhe der Entfernungspauschale 

 
Die Entfernungspauschale beträgt 0,30 Euro für jeden vollen Entfernungskilo-
meter zwischen Wohnung und regelmäßiger Arbeitsstätte. Die Entfernungspau-
schale gilt bei der Nutzung von Flugzeugen nur für die An- und Abfahrten zu 
und von Flughäfen. 
 
Die anzusetzende Entfernungspauschale ist wie folgt zu berechnen: 
 
Zahl der Arbeitstage x volle Entfernungskilometer x 0,30 Euro. 

 
 
1.3 Höchstbetrag von 4 500 Euro  

 
Die anzusetzende Entfernungspauschale ist grundsätzlich auf einen Höchstbetrag 
von 4 500 Euro im Kalenderjahr begrenzt. Die Beschränkung auf 4 500 Euro gilt 



 
Seite 4   

- wenn der Weg zwischen Wohnung und regelmäßiger Arbeitsstätte mit einem 
Motorrad, Motorroller, Moped, Fahrrad oder zu Fuß zurückgelegt wird, 

- bei Benutzung eines Kraftwagens für die Teilnehmer an einer Fahrgemein-
schaft und zwar für die Tage, an denen der Arbeitnehmer seinen eigenen 
oder zur Nutzung überlassenen Kraftwagen nicht einsetzt, 

- bei Benutzung öffentlicher Verkehrsmittel, soweit im Kalenderjahr insge-
samt keine höheren Aufwendungen glaubhaft gemacht oder nachgewiesen 
werden (§ 9 Absatz 2 Satz 2 EStG). 

 
Bei Benutzung eines eigenen oder zur Nutzung überlassenen Kraftwagens greift 
die Begrenzung auf 4 500 Euro nicht. Der Arbeitnehmer muss lediglich nach-
weisen oder glaubhaft machen, dass er die Fahrten zwischen Wohnung und 
regelmäßiger Arbeitsstätte mit dem eigenen oder ihm zur Nutzung überlassenen 
Kraftwagen zurückgelegt hat. Ein Nachweis der tatsächlichen Aufwendungen 
für den Kraftwagen ist für den Ansatz eines höheren Betrages als 4 500 Euro 
nicht erforderlich. 

 
 
1.4 Maßgebende Entfernung zwischen Wohnung und regelmäßiger Arbeits-

stätte 
 
Für die Bestimmung der Entfernung zwischen Wohnung und regelmäßiger 
Arbeitsstätte ist die kürzeste Straßenverbindung zwischen Wohnung und regel-
mäßiger Arbeitsstätte maßgebend. Dabei sind nur volle Kilometer der Entfer-
nung anzusetzen, ein angefangener Kilometer bleibt unberücksichtigt. Die Ent-
fernungsbestimmung richtet sich nach der Straßenverbindung; sie ist unabhängig 
von dem Verkehrsmittel, das tatsächlich für den Weg zwischen Wohnung und 
regelmäßiger Arbeitsstätte benutzt wird. Bei Benutzung eines Kraftfahrzeugs 
kann eine andere als die kürzeste Straßenverbindung zugrunde gelegt werden, 
wenn diese offensichtlich verkehrsgünstiger ist und vom Arbeitnehmer regelmä-
ßig für die Wege zwischen Wohnung und regelmäßiger Arbeitsstätte benutzt 
wird. Eine mögliche, aber vom Steuerpflichtigen nicht tatsächlich benutzte 
Straßenverbindung kann der Berechnung der Entfernungspauschale nicht 
zugrunde gelegt werden. Diese Grundsätze gelten auch, wenn der Arbeitneh-
mer ein öffentliches Verkehrsmittel benutzt, dessen Linienführung direkt über 
die verkehrsgünstigere Straßenverbindung erfolgt (z. B. öffentlicher Bus). Eine 
von der kürzesten Straßenverbindung abweichende Strecke ist verkehrsgünsti-
ger, wenn der Arbeitnehmer die regelmäßige Arbeitsstätte - trotz gelegentlicher 
Verkehrsstörungen - in der Regel schneller und pünktlicher erreicht (BFH vom 
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VI R 46/10, BStBl 2012 II Seite 470 und VI R 19/11, BStBl 2012 II Sei-
te 520). Teilstrecken mit steuerfreier Sammelbeförderung sind nicht in die 
Entfernungsermittlung einzubeziehen. 
 
Eine Fährverbindung ist sowohl bei der Ermittlung der kürzesten Straßen-
verbindung als auch bei der Ermittlung der verkehrsgünstigsten Straßen-
verbindung einzubeziehen, soweit sie zumutbar erscheint und wirtschaftlich 
sinnvoll ist. Die Fahrtstrecke der Fähre selbst ist dann jedoch nicht Teil der 
maßgebenden Entfernung. An ihrer Stelle können die tatsächlichen Fährkosten 
berücksichtigt werden.  
 
Gebühren für die Benutzung eines Straßentunnels oder einer mautpflichtigen 
Straße dürfen dagegen nicht neben der Entfernungspauschale berücksichtigt 
werden, weil sie nicht für die Benutzung eines Verkehrsmittels entstehen. Fallen 
die Hin- und Rückfahrt zur regelmäßigen Arbeitsstätte auf verschiedene Arbeits-
tage, so kann aus Vereinfachungsgründen unterstellt werden, dass die Fahrten an 
einem Arbeitstag durchgeführt wurden; ansonsten ist H 9.10 (Fahrtkosten - bei 
einfacher Fahrt) LStH 2012 weiter zu beachten. 
 
Beispiel 1: 
Ein Arbeitnehmer fährt mit der U-Bahn zur regelmäßigen Arbeitsstätte. Ein-
schließlich der Fußwege beträgt die zurückgelegte Entfernung 15 km. Die kür-
zeste Straßenverbindung beträgt 10 km. 
 
Für die Ermittlung der Entfernungspauschale ist eine Entfernung von 10 km 
anzusetzen. 
 
Beispiel 2: 
Ein Arbeitnehmer wohnt an einem Fluss und hat seine regelmäßige Arbeitsstätte 
auf der anderen Flussseite. Die Entfernung zwischen Wohnung und regelmäßi-
ger Arbeitsstätte beträgt über die nächstgelegene Brücke 60 km und bei Benut-
zung einer Autofähre 20 km. Die Fährstrecke beträgt 0,6 km, die Fährkosten 
betragen 650 Euro jährlich. 
 
Für die Entfernungspauschale ist eine Entfernung von 19 km anzusetzen. Dane-
ben können die Fährkosten berücksichtigt werden (siehe auch Tz. 1.6 Beispiel 
4). 
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Unabhängig von der Art der Fahrgemeinschaft ist bei jedem Teilnehmer der 
Fahrgemeinschaft die Entfernungspauschale entsprechend der für ihn maßge-
benden Entfernungsstrecke anzusetzen. Umwegstrecken, insbesondere zum 
Abholen von Mitfahrern, sind jedoch nicht in die Entfernungsermittlung einzu-
beziehen.  
 
Der Höchstbetrag für die Entfernungspauschale von 4 500 Euro greift auch bei 
einer wechselseitigen Fahrgemeinschaft, und zwar für die Mitfahrer der Fahr-
gemeinschaft an den Arbeitstagen, an denen sie ihren Kraftwagen nicht einset-
zen. 
 
Bei wechselseitigen Fahrgemeinschaften kann zunächst der Höchstbetrag von 
4 500 Euro durch die Wege an den Arbeitstagen ausgeschöpft werden, an denen 
der Arbeitnehmer mitgenommen wurde. Deshalb ist zunächst die (auf 
4 500 Euro begrenzte) anzusetzende Entfernungspauschale für die Tage zu 
berechnen, an denen der Arbeitnehmer mitgenommen wurde. Anschließend ist 
die anzusetzende (unbegrenzte) Entfernungspauschale für die Tage zu ermitteln, 
an denen der Arbeitnehmer seinen eigenen Kraftwagen benutzt hat. Beide 
Beträge zusammen ergeben die insgesamt anzusetzende Entfernungspauschale.  
 
Beispiel:  
Bei einer aus drei Arbeitnehmern bestehenden wechselseitigen Fahrgemein-
schaft beträgt die Entfernung zwischen Wohnung und regelmäßiger Arbeitsstätte 
für jeden Arbeitnehmer 100 km. Bei tatsächlichen 210 Arbeitstagen benutzt 
jeder Arbeitnehmer seinen eigenen Kraftwagen an 70 Tagen für die Fahrten zwi-
schen Wohnung und regelmäßiger Arbeitsstätte. 
 
Die Entfernungspauschale ist für jeden Teilnehmer der Fahrgemeinschaft wie 
folgt zu ermitteln: 
 
Zunächst ist die Entfernungspauschale für die Fahrten und Tage zu ermitteln, an 
denen der Arbeitnehmer mitgenommen wurde: 

 
140 Arbeitstage x 100 km x 0,30 Euro    = 4 200 Euro 
(Höchstbetrag von 4 500 Euro ist nicht überschritten). 
 
Anschließend ist die Entfernungspauschale für die Fahrten 
und Tage zu ermitteln, an denen der Arbeitnehmer seinen  
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70 Arbeitstage x 100 km x 0,30 Euro    = 2 100 Euro 
abziehbar (unbegrenzt)      
anzusetzende Entfernungspauschale     = 6 300 Euro 
 
Setzt bei einer Fahrgemeinschaft nur ein Teilnehmer seinen Kraftwagen ein, 
kann er die Entfernungspauschale ohne Begrenzung auf den Höchstbetrag von 
4 500 Euro für seine Entfernung zwischen Wohnung und regelmäßiger Arbeits-
stätte geltend machen; eine Umwegstrecke zum Abholen der Mitfahrer ist nicht 
in die Entfernungsermittlung einzubeziehen. Bei den Mitfahrern wird gleichfalls 
die Entfernungspauschale angesetzt, allerdings bei ihnen begrenzt auf den 
Höchstbetrag von 4 500 Euro. 

 
 
1.6 Benutzung verschiedener Verkehrsmittel 

 
Arbeitnehmer legen die Wege zwischen Wohnung und regelmäßiger Arbeits-
stätte oftmals auf unterschiedliche Weise zurück, d. h. für eine Teilstrecke wer-
den der Kraftwagen und für die weitere Teilstrecke öffentliche Verkehrsmittel 
benutzt (Park & Ride) oder es werden für einen Teil des Jahres der eigene 
Kraftwagen und für den anderen Teil öffentliche Verkehrsmittel benutzt. In der-
artigen Mischfällen ist zunächst die maßgebende Entfernung für die kürzeste 
Straßenverbindung zu ermitteln (Tz. 1.4). Auf der Grundlage dieser Entfernung 
ist sodann die anzusetzende Entfernungspauschale für die Fahrten zwischen 
Wohnung und regelmäßiger Arbeitsstätte zu berechnen.  
 
Die Teilstrecke, die mit dem eigenen Kraftwagen zurückgelegt wird, ist in voller 
Höhe anzusetzen; für diese Teilstrecke kann Tz. 1.4 zur verkehrsgünstigeren 
Strecke angewandt werden. Der verbleibende Teil der maßgebenden Entfernung 
ist die Teilstrecke, die auf öffentliche Verkehrsmittel entfällt. Die anzusetzende 
Entfernungspauschale ist sodann für die Teilstrecke und Arbeitstage zu ermit-
teln, an denen der Arbeitnehmer seinen eigenen oder ihm zur Nutzung überlas-
senen Kraftwagen eingesetzt hat. Anschließend ist die anzusetzende Entfer-
nungspauschale für die Teilstrecke und Arbeitstage zu ermitteln, an denen der 
Arbeitnehmer öffentliche Verkehrsmittel benutzt. Beide Beträge ergeben die 
insgesamt anzusetzende Entfernungspauschale, so dass auch in Mischfällen ein 
höherer Betrag als 4 500 Euro angesetzt werden kann. 



 
Seite 8   

Beispiel 1: 
Ein Arbeitnehmer fährt an 220 Arbeitstagen im Jahr mit dem eigenen Kraftwa-
gen 30 km zur nächsten Bahnstation und von dort 100 km mit der Bahn zur 
regelmäßigen Arbeitsstätte. Die kürzeste maßgebende Entfernung (Straßenver-
bindung) beträgt 100 km. Die Aufwendungen für die Bahnfahrten betragen 
(monatlich 180 Euro x 12 =) 2 160 Euro im Jahr.  
 
Von der maßgebenden Entfernung von 100 km entfällt eine Teilstrecke von 
30 km auf Fahrten mit dem eigenen Kraftwagen, so dass sich hierfür eine Ent-
fernungspauschale von 220 Arbeitstagen x 30 km x 0,30 Euro = 1 980 Euro 
ergibt. Für die verbleibende Teilstrecke mit der Bahn von (100 km – 30 km =) 
70 km errechnet sich eine Entfernungspauschale von 220 Arbeitstagen x 70 km 
x 0,30 Euro = 4 620 Euro. Hierfür ist der Höchstbetrag von 4 500 Euro anzuset-
zen, so dass sich eine insgesamt anzusetzende Entfernungspauschale von 
6 480 Euro ergibt. Die tatsächlichen Aufwendungen für die Bahnfahrten in Höhe 
von 2 160 Euro bleiben unberücksichtigt, weil sie unterhalb der für das Kalen-
derjahr insgesamt anzusetzenden Entfernungspauschale liegen. 

 
Beispiel 2: 
Ein Arbeitnehmer fährt an 220 Arbeitstagen im Jahr mit dem eigenen Kraftwa-
gen 3 km zu einer verkehrsgünstig gelegenen Bahnstation und von dort noch 
30 km mit der Bahn zur regelmäßigen Arbeitsstätte. Die kürzeste maßgebende 
Straßenverbindung beträgt 25 km. Die Jahreskarte für die Bahn kostet 
1 746 Euro. 
 
Für die Teilstrecke mit dem eigenen Kraftwagen von 3 km ergibt sich eine Ent-
fernungspauschale von 220 Arbeitstagen x 3 km x 0,30 Euro = 198 Euro. Für die 
verbleibende Teilstrecke mit der Bahn von (25 km – 3 km =) 22 km errechnet 
sich eine Entfernungspauschale von 220 Arbeitstagen x 22 km x 0,30 Euro = 
1 452 Euro. Die insgesamt im Kalenderjahr anzusetzende Entfernungspau-
schale beträgt somit 1 650 Euro. Da die tatsächlichen Aufwendungen für die 
Bahnfahrten in Höhe von 1 746 Euro höher sind als die für das Kalender-
jahr insgesamt anzusetzende Entfernungspauschale, kann zusätzlich der die 
Entfernungspauschale übersteigende Betrag angesetzt werden; insgesamt 
also 1 746 Euro. 
 
Beispiel 3: 
Ein Arbeitnehmer fährt im Kalenderjahr die ersten drei Monate mit dem eigenen 
Kraftwagen und die letzten neun Monate mit öffentlichen Verkehrsmitteln zur 
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kostet 190 Euro. 
 
Die Entfernungspauschale beträgt bei 220 Arbeitstagen: 220 x 120 km x 
0,30 Euro = 7 920 Euro. Da jedoch für einen Zeitraum von neun Monaten 
öffentliche Verkehrsmittel benutzt worden sind, ist hier die Begrenzung auf den 
Höchstbetrag von 4 500 Euro zu beachten. Die anzusetzende Entfernungspau-
schale ist deshalb wie folgt zu ermitteln: 
165 Arbeitstage x 120 km x 0,30 Euro    = 5 940 Euro 
Begrenzt auf den Höchstbetrag von       4 500 Euro 
zuzüglich 
55 Arbeitstage x 120 km x 0,30 Euro    = 1 980 Euro 
anzusetzende Entfernungspauschale insgesamt     6 480 Euro 
 
Die tatsächlichen Kosten für die Benutzung der öffentlichen Verkehrsmittel 
(9 x 190 Euro = 1 710 Euro) sind niedriger; anzusetzen ist also die Entfer-
nungspauschale in Höhe von 6 480 Euro. 
 
Beispiel 4: 
Ein Arbeitnehmer wohnt in Konstanz und hat seine regelmäßige Arbeitsstätte 
auf der anderen Seite des Bodensees. Für die Fahrt zur regelmäßigen Arbeits-
stätte benutzt er seinen Kraftwagen und die Fähre von Konstanz nach Meers-
burg. Die Fahrtstrecke einschließlich der Fährstrecke von 4,2 km beträgt insge-
samt 15 km. Die Monatskarte für die Fähre kostet 122,50 Euro. Bei 
220 Arbeitstagen im Jahr ergibt sich eine  
 
Entfernungspauschale von: 
220 Arbeitstage x 10 km x 0,30 Euro =      660 Euro 
zuzüglich 
Fährkosten (12 x 122,50 Euro) =    1 470 Euro 
Insgesamt zu berücksichtigen     2 130 Euro 

 
 
1.7 Mehrere Wege an einem Arbeitstag 

 
Die Entfernungspauschale kann für die Wege zu derselben regelmäßigen 
Arbeitsstätte für jeden Arbeitstag nur einmal angesetzt werden. 
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1.8 Mehrere Dienstverhältnisse  
 
Bei Arbeitnehmern, die in mehreren Dienstverhältnissen stehen und denen Auf-
wendungen für die Wege zu mehreren auseinander liegenden regelmäßigen 
Arbeitsstätten entstehen, ist die Entfernungspauschale für jeden Weg zur regel-
mäßigen Arbeitsstätte anzusetzen, wenn der Arbeitnehmer am Tag zwischen-
zeitlich in die Wohnung zurückkehrt. Die Einschränkung, dass täglich nur eine 
Fahrt zu berücksichtigen ist, gilt nur für eine, nicht aber für mehrere regelmäßige 
Arbeitsstätten. Werden täglich mehrere regelmäßige Arbeitsstätten ohne Rück-
kehr zur Wohnung nacheinander angefahren, so ist für die Entfernungsermitt-
lung der Weg zur ersten regelmäßigen Arbeitsstätte als Umwegstrecke zur 
nächsten regelmäßigen Arbeitsstätte zu berücksichtigen; die für die Ermittlung 
der Entfernungspauschale anzusetzende Entfernung darf höchstens die Hälfte 
der Gesamtstrecke betragen. 
 
Beispiel 1: 
Ein Arbeitnehmer fährt an 220 Tagen vormittags von seiner Wohnung A zur 
regelmäßigen Arbeitsstätte B, nachmittags weiter zur regelmäßigen Arbeitsstätte 
C und abends zur Wohnung in A zurück. Die Entfernungen betragen zwischen A 
und B 30 km, zwischen B und C 40 km und zwischen C und A 50 km. 
 
Die Gesamtentfernung beträgt 30 + 40 + 50 km = 120 km, die Entfernung zwi-
schen der Wohnung und den beiden regelmäßigen Arbeitsstätten 30 + 50 km = 
80 km. Da dies mehr als die Hälfte der Gesamtentfernung ist, sind (120 km : 2) 
= 60 km für die Ermittlung der Entfernungspauschale anzusetzen. Die Entfer-
nungspauschale beträgt 3 960 Euro (220 Tage x 60 km x 0,30 Euro). 
 
Beispiel 2: 
Ein Arbeitnehmer fährt mit öffentlichen Verkehrsmitteln an 220 Arbeitsta-
gen vormittags von seiner Wohnung A zur regelmäßigen Arbeitsstätte B, 
mittags zur Wohnung A, nachmittags zur regelmäßigen Arbeitsstätte C und 
abends zur Wohnung A zurück. Die Entfernungen betragen zwischen A 
und B 30 km und zwischen A und C 40 km. Die Monatskarte für die öffent-
lichen Verkehrsmittel kostet 300 Euro monatlich. 
 
Die Entfernungspauschale beträgt: 
220 Tage x 70 km (30 km + 40 km) x 0,30 Euro = 4 620 Euro, höchstens 
4 500 Euro. Die tatsächlichen Kosten für die Benutzung der öffentlichen 
Verkehrsmittel (12 x 300 Euro = 3 600 Euro) übersteigen die im Kalender-
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also die Entfernungspauschale in Höhe von 4 500 Euro. 
 

 
1.9 Anrechnung von Arbeitgeberleistungen auf die Entfernungspauschale 

 
Jeder Arbeitnehmer erhält die Entfernungspauschale unabhängig von der Höhe 
seiner Aufwendungen für die Wege zwischen Wohnung und regelmäßiger 
Arbeitsstätte. Nach § 9 Absatz 1 Satz 3 Nummer 4 EStG gilt dies auch dann, 
wenn der Arbeitgeber dem Arbeitnehmer ein Kraftfahrzeug für die Wege zwi-
schen Wohnung und regelmäßiger Arbeitsstätte überlässt und diese Arbeitge-
berleistung nach § 8 Absatz 3 EStG (Rabattfreibetrag) steuerfrei ist, z. B. wenn 
ein Mietwagenunternehmen dem Arbeitnehmer einen Mietwagen für die Fahrten 
zwischen Wohnung und regelmäßiger Arbeitsstätte überlässt. 
 
Die folgenden steuerfreien bzw. pauschal versteuerten Arbeitgeberleistungen 
sind jedoch auf die anzusetzende und ggf. auf 4 500 Euro begrenzte Entfer-
nungspauschale anzurechnen:  

 
- nach § 8 Absatz 2 Satz 9 EStG (44 Euro-Grenze) steuerfreie Sachbezüge für 

die Wege zwischen Wohnung und regelmäßiger Arbeitsstätte, 
- nach § 8 Absatz 3 EStG steuerfreie Sachbezüge für Fahrten zwischen Woh-

nung und regelmäßiger Arbeitsstätte bis höchstens 1 080 Euro (Rabattfrei-
betrag), 

- der nach § 40 Absatz 2 Satz 2 EStG pauschal besteuerte Arbeitgeberersatz 
bis zur Höhe der abziehbaren Entfernungspauschale (siehe Tz. 5). 

 
Die vorgenannten steuerfreien oder pauschal besteuerten Arbeitgeberleistungen 
sind vom Arbeitgeber zu bescheinigen (§ 41b Absatz 1 Satz 2 Nummer 6 und 7 
EStG). 

 
 

 
2. Entfernungspauschale für Familienheimfahrten bei doppelter Haushaltsführung 

(§ 9 Absatz 1 Satz 3 Nummer 5 EStG) 
 
Auf die Entfernungspauschale für Familienheimfahrten bei doppelter Haushaltsführung 
sind die Tzn. 1.1 und 1.4 entsprechend anzuwenden. Die Begrenzung auf den Höchstbe-
trag von 4 500 Euro gilt bei Familienheimfahrten nicht. Für Flugstrecken und bei ent-
geltlicher Sammelbeförderung durch den Arbeitgeber sind die tatsächlichen Aufwen-
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die nach § 3 Nummer 13 oder 16 EStG steuerfrei sind, sind nach § 3c Absatz 1 EStG 
auf die für die Familienheimfahrten anzusetzende Entfernungspauschale anzurechnen. 
 
 

3. Behinderte Menschen 
 
Nach § 9 Absatz 2 Satz 3 EStG können behinderte Menschen für die Wege zwischen 
Wohnung und regelmäßiger Arbeitsstätte an Stelle der Entfernungspauschale die tat-
sächlichen Aufwendungen ansetzen. Bei Benutzung eines privaten Fahrzeugs können 
die Fahrtkosten ohne Einzelnachweis mit den pauschalen Kilometersätzen gemäß BMF-
Schreiben vom 20. August 2001, BStBl I Seite 541, vgl. H 9.5 (Pauschale Kilometer-
sätze) LStH 2012 angesetzt werden. Bei Benutzung eines eigenen oder zur Nutzung 
überlassenen Kraftwagens kann danach ohne Einzelnachweis der Kilometersatz von 
0,30 Euro je gefahrenen Kilometer angesetzt werden. Unfallkosten, die auf einer Fahrt 
zwischen Wohnung und regelmäßiger Arbeitsstätte entstanden sind, können neben dem 
pauschalen Kilometersatz berücksichtigt werden. Werden die Wege zwischen Wohnung 
und regelmäßiger Arbeitsstätte mit verschiedenen Verkehrsmitteln zurückgelegt, kann 
das Wahlrecht - Entfernungspauschale oder tatsächliche Kosten - für beide zurückge-
legten Teilstrecken - nur einheitlich ausgeübt werden (BFH vom 5. Mai 2009, BStBl II 
Seite 729).  
 
Beispiel 1: 
Ein behinderter Arbeitnehmer (Grad der Behinderung von 90) fährt an 220 Arbeitstagen 
im Jahr mit dem eigenen Kraftwagen 17 km zu einem behindertengerechten Bahnhof 
und von dort 82 km mit der Bahn zur regelmäßigen Arbeitsstätte. Die tatsächlichen 
Bahnkosten betragen 240 Euro im Monat. 
 
a) Ermittlung der Entfernungspauschale 
Für die Teilstrecke mit dem eigenen Kraftwagen errechnet sich eine Entfernungspau-
schale von 220 Arbeitstagen x 17 km x 0,30 Euro = 1 122 Euro zuzüglich 220 Arbeits-
tagen x 82 km x 0,30 Euro = 5 412 Euro, jedoch höchstens 4 500 Euro, so dass sich eine 
insgesamt anzusetzende Entfernungspauschale von 5 622 Euro ergibt.  
 
b) Ermittlung der tatsächlichen Kosten 
Für die Teilstrecke mit dem eigenen Kraftwagen sind 220 Arbeitstage x 17 km x 2 
x 0,30 Euro = 2 244 Euro anzusetzen (= tatsächliche Aufwendungen mit pauschalem 
Kilometersatz); für die verbleibende Teilstrecke mit der Bahn 2 880 Euro, insgesamt 
also 5 124 Euro. 
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Eine Kombination von tatsächlichen Aufwendungen für die Teilstrecke mit dem Kraft-
wagen (2 244 Euro) und der Entfernungspauschale für die Strecke mit der 
Bahn (4 500 Euro), so dass insgesamt 6 744 Euro angesetzt werden könnten, ist mit 
§ 9 Absatz 2 Satz 3 EStG nicht vereinbar. 
 
Beispiel 2: 
Ein Arbeitnehmer fährt an 220 Arbeitstagen im Jahr mit dem eigenen Kraftwagen 
17 km zum Bahnhof und von dort 82 km mit der Bahn zur regelmäßigen Arbeits-
stätte. Die tatsächlichen Bahnkosten betragen 240 Euro im Monat. Mitte des Jah-
res (110 Arbeitstage) tritt eine Behinderung ein (Grad der Behinderung von 90). 
 
a) Der Arbeitnehmer setzt für den Zeitraum der Behinderung die Entfernungs-

pauschale an: 
 

aa)  Ermittlung der Entfernungspauschale für die Zeit ohne Behinderung: 
Für die Teilstrecke mit dem eigenen Kraftwagen errechnet sich eine Entfer-
nungspauschale von 110 Arbeitstage x 17 km x 0,30 Euro = 561 Euro 
zuzüglich 110 Arbeitstage x 82 km x 0,30 Euro = 2 706 Euro.  

 
bb) Ermittlung der Entfernungspauschale für die Zeit mit Behinderung: 

Für die Teilstrecke mit dem eigenen Kraftwagen errechnet sich eine Entfer-
nungspauschale von 110 Arbeitstage x 17 km x 0,30 Euro = 561 Euro 
zuzüglich 110 Arbeitstage x 82 km x 0,30 Euro = 2 706 Euro.  

 
Die Entfernungspauschale für die mit der Bahn zurückgelegte Strecke 
(2 x 2 706 Euro) ist auf 4 500 Euro begrenzt. Wählt der Arbeitnehmer für das 
gesamte Kalenderjahr die Entfernungspauschale, wären 4 500 Euro (2 x 2706 
Euro begrenzt auf 4 500 Euro) zuzüglich (2 x 561 Euro =) 1 122 Euro, also insge-
samt 5 622 Euro als Werbungskosten zu berücksichtigen. 
 
 
b) Der Arbeitnehmer setzt für den Zeitraum der Behinderung die tatsächlichen 

Kosten an: 
 

Für die Teilstrecke mit dem eigenen Kraftwagen sind (110 Arbeitstage x 17 km 
x 2 x 0,30 Euro =) 1 122 Euro anzusetzen (= tatsächliche Aufwendungen mit 
pauschalem Kilometersatz) und für die verbleibende Teilstrecke mit der Bahn 
(6 x 240 Euro =) 1 440 Euro, insgesamt also 2 562 Euro.  
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Euro zuzüglich 2 706 Euro). 
 
Wählt der Arbeitnehmer für den Zeitraum ab Eintritt der Behinderung die 
Ansetzung der tatsächlichen Kosten, wären für das erste halbe Jahr 3 267 Euro 
Entfernungspauschale  (561 Euro + 2 706 Euro) zuzüglich 2 562 Euro tatsächli-
che Kosten für das zweite halbe Jahr, insgesamt also 5 829 Euro zu berücksich-
tigen. 

 
 

 
4. Abgeltungswirkung der Entfernungspauschalen 

 
Nach § 9 Absatz 2 Satz 1 EStG sind durch die Entfernungspauschale sämtliche Auf-
wendungen abgegolten, die durch die Wege zwischen Wohnung und regelmäßiger 
Arbeitsstätte und Familienheimfahrten entstehen. Dies gilt z. B. auch für Parkgebühren 
für das Abstellen des Kraftfahrzeugs während der Arbeitszeit, für Finanzierungskosten 
(siehe auch BFH vom 15. April 2010, BStBl II Seite 805), Beiträge für Kraftfahrer-
verbände, Versicherungsbeiträge für einen Insassenunfallschutz, Aufwendungen infolge 
Diebstahls sowie für die Kosten eines Austauschmotors anlässlich eines Motorschadens 
auf einer Fahrt zwischen Wohnung und regelmäßiger Arbeitsstätte oder einer Familien-
heimfahrt. Unfallkosten, die auf einer Fahrt zwischen Wohnung und regelmäßiger 
Arbeitsstätte oder auf einer zu berücksichtigenden Familienheimfahrt entstehen, sind als 
außergewöhnliche Aufwendungen im Rahmen der allgemeinen Werbungskosten nach 
§ 9 Absatz 1 Satz 1 EStG weiterhin neben der Entfernungspauschale zu berücksichtigen 
(siehe Bundestags-Drucksache 16/12099, Seite 6). 
 

 
 

5. Pauschalbesteuerung nach § 40 Absatz 2 Satz 2 EStG 
 
5.1 Allgemeines 

 
Der Arbeitgeber kann die Lohnsteuer für zusätzlich zum ohnehin geschuldeten 
Arbeitslohn gezahlte Zuschüsse zu den Aufwendungen des Arbeitnehmers für 
Fahrten zwischen Wohnung und regelmäßiger Arbeitsstätte pauschal mit 15 % 
erheben, soweit diese Zuschüsse den Betrag nicht übersteigen, den der Arbeit-
nehmer nach § 9 Absatz 1 Satz 3 Nummer 4 EStG als Werbungskosten geltend 
machen kann. Ausschlaggebend für die Höhe der Zuschüsse ist demnach der 
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ger Arbeitsstätte als Werbungskosten geltend machen kann.  
 
5.2 Höhe der pauschalierbaren Zuschüsse 

 
Bei ausschließlicher Benutzung eines eigenen oder zur Nutzung überlassenen 
Kraftwagens ist die Höhe der pauschalierungsfähigen Zuschüsse des Arbeitgebers 
auf die Höhe der nach § 9 Absatz 1 Satz 3 Nummer 4 EStG als Werbungskosten 
abziehbaren Entfernungspauschale beschränkt. Ein höherer Zuschuss als 
4 500 Euro ist in diesen Fällen pauschalierbar, soweit die anzusetzende Entfer-
nungspauschale für die Fahrten zwischen Wohnung und regelmäßiger Arbeits-
stätte diesen Betrag übersteigt. Aus Vereinfachungsgründen kann davon ausge-
gangen werden, dass monatlich an 15 Arbeitstagen Fahrten zwischen Wohnung 
und regelmäßiger Arbeitsstätte erfolgen. 

 
Bei ausschließlicher Nutzung eines Motorrads, Motorrollers, Mopeds, Mofas 
oder Fahrrads können die pauschalen Kilometersätze angesetzt werden, die nach 
R 9.5 Absatz 1 Satz 5 LStR mit dem BMF-Schreiben vom 20. August 2001 
(BStBl I Seite 541) bekannt gemacht worden sind. Die pauschalierbaren 
Zuschüsse des Arbeitgebers sind auf die Höhe der nach § 9 Absatz 1 Satz 3 
Nummer 4 EStG als Werbungskosten abziehbaren Entfernungspauschale 
beschränkt. Aus Vereinfachungsgründen kann hier ebenfalls davon ausgegangen 
werden, dass monatlich an 15 Arbeitstagen Fahrten zwischen Wohnung und 
regelmäßiger Arbeitsstätte erfolgen. 

 
Bei ausschließlicher Benutzung öffentlicher Verkehrsmittel, bei entgeltlicher 
Sammelbeförderung, für Flugstrecken sowie bei behinderten Menschen ist eine 
Pauschalierung in Höhe der tatsächlichen Aufwendungen für die Fahrten zwi-
schen Wohnung und regelmäßiger Arbeitsstätte zulässig.  
 
Bei der Nutzung verschiedener Verkehrsmittel (insbesondere sog. Park & 
Ride-Fälle) ist die Höhe der pauschalierbaren Zuschüsse des Arbeitgebers 
auf die Höhe der nach § 9 Absatz 1 Satz 3 Nummer 4 EStG als Werbungskos-
ten abziehbaren Entfernungspauschale beschränkt. Eine Pauschalierung in 
Höhe der tatsächlichen Aufwendungen für die Nutzung öffentlicher Ver-
kehrsmittel kommt erst dann in Betracht, wenn diese die insgesamt im 
Kalenderjahr anzusetzende Entfernungspauschale, ggf. begrenzt auf maxi-
mal 4 500 Euro, übersteigen. Aus Vereinfachungsgründen kann auch in die-
sen Fällen davon ausgegangen werden, dass monatlich an 15 Arbeitstagen 
Fahrten zwischen Wohnung und regelmäßiger Arbeitsstätte erfolgen. 
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6. Anwendungsregelung 

 
Dieses Schreiben ist mit Wirkung ab 1. Januar 2012 anzuwenden; die Änderungen 
in Tz 5.2 sind erstmals für den Lohnabrechnungszeitraum anzuwenden, der nach 
der Bekanntgabe dieses Schreibens im BStBl Teil I beginnt.  
 
Es wird im Bundessteuerblatt Teil I veröffentlicht.  
 
Das BMF-Schreiben zu den Entfernungspauschalen ab 2007 vom 31. August 2009 
(BStBl I Seite 891) wird zeitgleich aufgehoben.  
 
 

Im Auftrag 
 
 
Dieses Dokument wurde elektronisch versandt und ist nur im Entwurf gezeichnet. 
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